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2030

Verordnung zur weiteren Verlängerung der 
zulässigen Befristungsdauer nach § 39 Absatz 5, 

§ 44 Absatz 8 des Hochschulgesetzes und § 32 
Absatz 4, § 37 Absatz 7 des Kunsthochschul-
gesetzes aus Anlass der COVID-19-Pandemie 

an Hochschulen
(Hochschul-Befristungsdauer-Verlängerungsver-

ordnung – HSBdVVO)

Vom 16. Mai 2022

Auf Grund des § 39 Absatz 5a Satz 2 und 3 und des § 44 
Absatz 8a Satz 2 und Absatz 9 Satz 1 des Hochschulge-
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S.  547), von 
denen § 39 Absatz 5a Satz 2 und 3 durch Artikel 2 Num-
mer  1 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. 
S. 890) eingefügt, § 44 Absatz 8a Satz 2 durch Artikel 2 
Nummer 2 Buchstabe a des Gesetzes vom 1. September 
2020 (GV. NRW. S.  890) eingefügt und §  44 Absatz  9 
Satz 1 durch Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b des Geset-
zes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S.  890) geändert 
worden ist, und des § 32 Absatz 4a Satz 2 und 3 und des 
§  37 Absatz  7a Satz  2 und Absatz  8 Satz  1des Kunst-
hochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), 
von denen § 32 Absatz 4a zuletzt durch Artikel 1 Num-
mer 26 Buchstabe a des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. 
NRW. S. 331) geändert, § 37 Absatz 7a Satz 2 durch Arti-
kel  3 Nummer  2 Buchstabe a des Gesetzes vom 1. Sep-
tember 2020 (GV. NRW. S.  890) eingefügt und §  37 Ab-
satz 8 Satz 1 durch Artikel 3 Nummer 2 Buchstabe b des 
Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) geän-
dert worden ist, verordnet das Ministerium für Kultur 
und Wissenschaft: 

§ 1

Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer für 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

(1) Die nach § 39 Absatz 5 Satz 1 bis 3 des Hochschulge-
setzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S.  547), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. November 
2021 (GV. NRW. S. 1210a) geändert worden ist, insgesamt 
zulässige Amtszeit von Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren soll über die in §  39 Absatz  5a des Hoch-
schulgesetzes genannte Verlängerung hinaus im Einver-
nehmen mit der Beamtin oder dem Beamten um höchs-
tens weitere sechs Monate verlängert werden. Für 
Beamtenverhältnisse nach § 39 Absatz 5 des Hochschul-
gesetzes, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 
31. März 2021 begründet wurden, soll die nach § 39 Ab-
satz 5 Satz 1 bis 3 des Hochschulgesetzes insgesamt zu-
lässige Amtszeit um höchstens sechs Monate verlängert 
werden. 

(2) Für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 
werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 2

Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer für 
Akademische Rätinnen, Akademische Räte, 

Akademische Oberrätinnen und Akademische Oberräte

(1) Die nach § 44 Absatz 8 Satz 1 bis 3 des Hochschul-
gesetzes insgesamt zulässige Amtszeit von Akademi-
schen Rätinnen, Akademischen Räten, Akademischen 
Oberrätinnen und Akademischen Oberräten soll über die 
in §  44 Absatz  8a des Hochschulgesetzes genannte Ver-
längerung hinaus im Einvernehmen mit der Beamtin 
oder dem Beamten um höchstens weitere sechs Monate 
verlängert werden. Für Beamtenverhältnisse nach §  44 
Absatz 8 des Hochschulgesetzes, die zwischen dem 1. Ok-
tober 2020 und dem 31. März 2021 begründet wurden, 
soll die nach § 44 Absatz 8 Satz 1 bis 3 des Hochschulge-
setzes insgesamt zulässige Amtszeit um höchstens sechs 
Monate verlängert werden. 

(2) Für Akademische Rätinnen, Akademische Räte, Aka-
demische Oberrätinnen und Akademische Oberräte, die 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 
werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 3
Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer für 
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren an 

Kunsthochschulen 

(1) Die nach § 32 Absatz 4 Satz 1 bis 3 des Kunsthoch-
schulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. November 
2021 (GV. NRW. S. 1210a) geändert worden ist, insgesamt 
zulässige Amtszeit von Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren soll über die in §  32 Absatz  4a des Kunst-
hochschulgesetzes genannte Verlängerung hinaus im Ein-
vernehmen mit der Beamtin oder dem Beamten um 
höchstens weitere sechs Monate verlängert werden. Für 
Beamtenverhältnisse nach § 32 Absatz 4 des Kunsthoch-
schulgesetzes, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und 
dem 31. März 2021 begründet wurden, soll die nach § 32 
Absatz 4 Satz 1 bis 3 des Kunsthochschulgesetzes insge-
samt zulässige Amtszeit um höchstens sechs Monate ver-
längert werden. 

(2) Für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 
werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 4
Verlängerung der zulässigen Befristungsdauer 
für Akademische Rätinnen, Akademische Räte, 
Akademische Oberrätinnen und Akademische 

Oberräte an Kunsthochschulen 

(1) Die nach § 37 Absatz 7 Satz 1 und 2 des Kunsthoch-
schulgesetzes insgesamt zulässige Amtszeit von Akade-
mischen Rätinnen, Akademischen Räten, Akademischen 
Oberrätinnen und Akademischen Oberräten soll über die 
in § 37 Absatz 7a des Kunsthochschulgesetzes genannte 
Verlängerung hinaus im Einvernehmen mit der Beamtin 
oder dem Beamten um höchstens weitere sechs Monate 
verlängert werden. Für Beamtenverhältnisse nach §  37 
Absatz 7 des Kunsthochschulgesetzes, die zwischen dem 
1. Oktober 2020 und dem 31. März 2021 begründet wur-
den, soll die nach § 37 Absatz 7 Satz 1 und 2 des Kunst-
hochschulgesetzes insgesamt zulässige Amtszeit um 
höchstens sechs Monate verlängert werden. 

(2) Für Akademische Rätinnen, Akademische Räte, Aka-
demische Oberrätinnen und Akademische Oberräte, die 
in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt 
werden, gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2030 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Mai 2022

Die Ministerin 
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n 

– GV. NRW. 2022 S. 736

203012

Verordnung über die Ausbildung und die II. 
Fachprüfung für den Laufbahnabschnitt II der 
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs

beamten des Landes Nordrhein-Westfalen
(Ausbildungs- und PrüfungsVO Laufbahn -
abschnitt II Bachelor – VAPPol II Bachelor)

Vom 12. Mai 2022

Auf Grund des § 110 Absatz 2 in Verbindung mit § 7 Ab-
satz 2 Satz 1 und 2 Nummer 5 bis 13 des Landesbeam-
tengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S.  310, ber. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. Mai 2022 737

S. 642) verordnet das Ministerium des Innern im Einver-
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen:

Inhaltsübersicht

Teil 1
Ziele der Ausbildung

§ 1  Ziele und Mindestinhalte der Ausbildung

Teil 2
Einstellung in und Zulassung zum Laufbahnabschnitt II 

als Kommissaranwärterin oder Kommissaranwärter

§ 2  Bewerbung

§ 3  Auswahlverfahren

§ 4  Zulassung zur Ausbildung und Einstellung

§ 5  Rechtsstellung

Teil 3
Ausbildung

§ 6  Gliederung der Ausbildung

§ 7  Dauer der Ausbildung

§ 8  Wiederholung von Studienleistungen und Beendi-
gung des Vorbereitungsdienstes

§ 9  Entlassung

Teil 4
Prüfungsangelegenheiten

§ 10  Bachelorprüfung

§ 11  Abnahme von Studienleistungen und dienstlichen 
Bewertungen

§ 12  Bewertung von Studienleistungen

§ 13  Hochschulgrad, Laufbahnbefähigung

Teil 5
Datenverarbeitung

§ 14  Datenverarbeitung

Teil 6
Übergangs- und Schlussregelungen

§ 15  Ausbildung nach bisherigen Regelungen

§ 16  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1
Ziele der Ausbildung

 § 1 
Ziele und Mindestinhalte der Ausbildung

(1) Ziele der Ausbildung sind der Erwerb des Hoch-
schulgrads Bachelor durch die Studierenden sowie die 
Befähigung für den Laufbahnabschnitt II des Polizei-
vollzugsdienstes, indem grundlegendes Fachwissen, Me-
thodenkompetenzen und Schlüsselqualifi kationen zur 
Berufsfähigkeit vermittelt werden.

(2) Die Ausbildung soll die Studierenden in den Stand 
versetzen, Aufgaben des Wachdienstes zu erfüllen und 
Grundkenntnisse der allgemeinen Kriminalitätssachbe-
arbeitung, der Verkehrssicherheitsarbeit sowie des Ein-
satzes aus besonderem Anlass anzuwenden. Darüber hi-
naus soll die Ausbildung Grundlagen der Führung und 
Zusammenarbeit vermitteln.

Teil 2
Einstellung in und Zulassung zum Laufbahnabschnitt II 

als Kommissaranwärterin oder Kommissaranwärter 

 § 2 
Bewerbung

(1) Bewerbungen für eine Einstellung in den Laufbahn-
abschnitt II sind elektronisch an das Landesamt für Aus-

bildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der 
Polizei, im Folgenden LAFP NRW, zu richten.

(2) Eine Übersicht der einzureichenden Bewerbungsun-
terlagen wird von dem für Inneres zuständigen Ministe-
rium festgelegt und im Internet veröffentlicht. Hieraus 
geht auch hervor, welche Unterlagen bereits innerhalb 
von zwei Wochen nach Absenden der Online-Bewerbung 
beim LAFP NRW einzureichen sind.

 § 3 
Auswahlverfahren

(1) Der Entscheidung über die Einstellung geht ein Aus-
wahlverfahren voraus.

(2) Das Auswahlverfahren wird beim LAFP NRW durch-
geführt. Ziel ist, eine Aussage über die Eignung der sich 
bewerbenden Personen für den Polizeivollzugsdienst im 
Laufbahnabschnitt II abzugeben. Die Auswahlmethode 
bestimmt das für Inneres zuständige Ministerium unter 
Berücksichtigung der in Wissenschaft und Praxis sich 
fortentwickelnden Erkenntnisse über Personalauswahl-
verfahren. Die Auswahlmethode muss für denselben Ein-
stellungstermin gleich bleiben.

 § 4 
Zulassung zur Ausbildung und Einstellung

(1) Nach Abschluss des Auswahlverfahrens wird vom 
LAFP NRW für jede sich bewerbende Person ein Rang-
ordnungswert ermittelt.

(2) Über die Zulassung zur Ausbildung entscheidet das 
für Inneres zuständige Ministerium im Rahmen des Be-
darfs an Nachwuchskräften für den Laufbahnabschnitt 
II des Polizeivollzugsdienstes unter Berücksichtigung der 
durch den Rangordnungswert bestimmten Rangfolge.

(3) Das LAFP NRW weist die zur Ausbildung zugelasse-
nen Personen zum 1. September den Einstellungs- und 
Ausbildungsbehörden unter Berücksichtigung der durch 
die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung 
Nordrhein-Westfalen, im Folgenden Hochschule, mitge-
teilten Plätze für Studierende je Abteilung beziehungs-
weise Standort zu. Die Berechnungsgrundlage und die 
Verteilung sind mit dem für Inneres zuständigen Minis-
terium abzustimmen.

 § 5 
Rechtsstellung

Die zur Ausbildung zugelassenen Personen werden bei 
den Einstellungs- und Ausbildungsbehörden unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf zu Kommis-
saranwärterinnen und Kommissaranwärtern ernannt.

    Teil 3
Ausbildung

 § 6 
Gliederung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung erfolgt im Rahmen eines dualen Ba-
chelorstudiums. Sie gliedert sich in die fachwissen-
schaftliche Studienzeit an der Hochschule sowie die 
fachpraktischen Studienzeiten in Form von Trainings 
beim LAFP NRW und in Form von Praktika bei den 
Kreispolizeibehörden.

(2) Die Ausbildungsinhalte werden in als Modulen be-
zeichneten abgeschlossenen Studien- oder Lerneinheiten 
vermittelt, welche mit einer Modulprüfung oder anderen 
Studienleistung abgeschlossen werden. Studienleistun-
gen können auch aus mehreren Teilstudienleistungen be-
stehen. Die Gewichtung wird in der Studienordnung 
festgelegt. Jede Studienleistung wird mit einer Punkt-
zahl und Note nach §  12 oder mit „bestanden“ bezie-
hungsweise „nicht bestanden“ bewertet. Bei Modulen 
der fachpraktischen Studienzeiten kann anstelle einer 
oder neben eine Studienleistung eine dienstliche Bewer-
tung treten, die mit einer dem Bachelor-Bewertungssys-
tem nach § 12 entsprechenden Punktzahl und Note oder 
mit „bestanden“ beziehungsweise „nicht bestanden“ be-
wertet werden kann. Die Grundsätze zur dienstlichen 
Bewertung regelt die Studienordnung.
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(3) Die fachwissenschaftliche Studienzeit wird grund-
sätzlich als Präsenzstudium mit Selbststudienanteilen 
durchgeführt. Für die fachwissenschaftliche Studienzeit 
weisen die Einstellungs- und Ausbildungsbehörden die 
Studierenden der Hochschule zu. Für die fachprakti-
schen Studienzeiten weisen die Einstellungs- und Aus-
bildungsbehörden die Studierenden dem LAFP NRW 
und den Kreispolizeibehörden zu, sofern die fachprakti-
schen Studienzeiten nicht bei den Einstellungs- und 
Ausbildungsbehörden durchgeführt werden.

 § 7 
Dauer der Ausbildung

(1) Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre, sie ist 
auf höchstens fünf Jahre begrenzt. Die Ausbildung endet 
mit dem Bestehen der Bachelorprüfung, die zugleich II. 
Fachprüfung ist. 

(2) Beurlaubungszeiten ohne Dienstbezüge, Zeiten des 
Mutterschutzes für Beamtinnen nach den §§  3 bis 8 
der   reistellungs- und Urlaubsverordnung NRW vom 
10. Januar 2012 (GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) in der jeweils 
 geltenden Fassung oder Krankheitszeiten werden nicht 
auf die Ausbildungszeit nach Absatz  1 angerechnet, 
wenn insgesamt die Dauer von mehr als drei Monaten 
überschritten wird. Hiervon kann auf Antrag abgesehen 
werden.

(3) Für Studierende, die einem olympischen, paralym-
pischen oder deafl ympischen Bundes- oder Landeskader 
– Olympiakader, Perspektivkader, Nachwuchskader, Er-
gänzungssportkader oder Teamsportkader – angehören 
und als Spitzensportler oder Spitzensportlerin aner-
kannt sind, kann die Ausbildung um die mit dem Sport-
fachverband abgestimmte Trainings- und Wettkampfzeit 
bis zur Höchstausbildungszeit nach Absatz 1 Satz 1 ver-
längert werden. Über weitergehende Ausnahmen ent-
scheidet das für Inneres zuständige Ministerium.

(4) In Fällen, in denen die Einhaltung der Höchstausbil-
dungszeit nach Absatz 1 Satz 1 eine unzumutbare Härte 
für die Studierenden darstellen würde und die dazu füh-
renden Umstände von ihnen nicht zu vertreten sind, 
kann das für Inneres zuständige Ministerium im Einzel-
fall eine Ausnahme hiervon zulassen.

(5) Gemäß §  16 Absatz  1 der Laufbahnverordnung der 
Polizei vom 4. Juni 2021 (GV. NRW. S. 684) in der jeweils 
geltenden Fassung kann der Vorbereitungsdienst um bis 
zu zwölf Monate verkürzt werden, wenn Studienzeiten, 
Studien- und Prüfungsleistungen sowie außerhoch-
schulisch erworbene Kompetenzen und Fähigkeiten nach 
Art und Umfang geeignet sind, die Ausbildung in den 
einzelnen Ausbildungsabschnitten ganz oder teilweise zu 
ersetzen. Ein entsprechender Antrag ist bei dem für In-
neres zuständigen Ministerium zu stellen. Dem Antrag 
ist ein Votum der Hochschule beizufügen.

 § 8
Wiederholung von Studienleistungen und Beendigung 

des Vorbereitungsdienstes

(1) Eine nicht bestandene Studienleistung kann grund-
sätzlich wiederholt werden. Dies gilt auch, wenn eine 
dienstliche Bewertung anstelle einer oder neben eine 
Studienleistung tritt. Die Studienordnung hat die An-
zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von 
Studienleistungen zu regeln. In der Studienordnung 
kann auch geregelt werden, dass eine dienstliche Bewer-
tung durch eine Studienleistung zu wiederholen ist.

(2) Erreichen Studierende bei einer Studienleistung 
auch nach Inanspruchnahme einer Wiederholung nach 
Absatz 1 nicht eine Bewertung von mindestens „ausrei-
chend“ (4,0) oder „bestanden“, ist die Studienleistung 
und damit die Bachelorprüfung endgültig nicht bestan-
den. Dies gilt auch, wenn eine dienstliche Bewertung an-
stelle einer oder neben eine Studienleistung tritt und 
auch in der Wiederholung mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
oder „nicht bestanden“ bewertet worden ist. Gleiches 
gilt, wenn der Nachweis der körperlichen Leistungsfä-
higkeit nicht innerhalb eines in der Studienordnung ge-
regelten Zeitraums erbracht wird.

(3) Für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, die die 
Bachelorprüfung

nicht bestanden haben und die Wiederholung der zum 
Nichtbestehen führenden Studienleistung oder dienst-
lichen Bewertung nicht wünschen, endet das Beamten-
verhältnis mit dem Tage der Erklärung. Für Beamtinnen 
und Beamte auf Widerruf, die die Bachelorprüfung end-
gültig nicht bestanden haben, endet das Beamtenverhält-
nis an dem Tag, an dem das Prüfungsergebnis bekannt-
gegeben wird oder die Frist nach Absatz  2 Satz  3 ver-
strichen ist.

 § 9 

Entlassung

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind zu entlassen, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt insbesondere vor, wenn die

1.  geistigen und körperlichen Anforderungen durch sie 
nicht erfüllt sind oder

2.  Beendigung des Studiums innerhalb der Höchstaus-
bildungszeit gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 für sie nicht 
mehr möglich ist.

Teil 4

Prüfungsangelegenheiten

 § 10

Bachelorprüfung

(1) Die Bachelorprüfung besteht aus:

1.  Studienleistungen während des Studiums, 

2.  dienstlichen Bewertungen, die anstelle einer oder ne-
ben eine Studienleistung treten und 

3.  Bachelorarbeit einschließlich Kolloquium.

(2) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die 
Prüfungsleistungen gemäß Absatz  1 jeweils mindestens 
mit der Note „ausreichend“ (4,0) oder „bestanden“ be-
wertet wurden.

(3) Für die Berechnung der Gesamtnote sind die Noten 
der Prüfungsleistungen gemäß Absatz 1 wie folgt zu ge-
wichten:

1.  Abschlussnoten der Module während des Studiums 
mit 80 Prozent und

2.  Bachelorarbeit einschließlich Kolloquium mit 20 Pro-
zent.

 § 11 

Abnahme von Studienleistungen und dienstlichen 
Bewertungen

(1) Für die Abnahme von Studienleistungen und dienst-
lichen Bewertungen können bestellt werden:

1.  Lehrende der Hochschule,

2.  Personen, die eine Befähigung für den Laufbahnab-
schnitt III des Polizeivollzugsdienstes oder die Lauf-
bahngruppe 2.2 des nichttechnischen Dienstes besit-
zen, oder 

3.  Personen, die über eine durch eine Prüfung erworbene 
Befähigung für den Laufbahnabschnitt II des Polizei-
vollzugdienstes oder für die Laufbahngruppe 2.1 des 
nichttechnischen Dienstes oder eine gleichwertige 
Qualifi kation verfügen.

(2) Als Gutachterinnen und Gutachter für die Bachelor-
arbeit einschließlich des Kolloquiums sind Personen ge-
mäß Absatz 1 Nummer 1 und 2 zu bestellen.  

 § 12

Bewertung von Studienleistungen

Studienleistungen, die nicht mit „bestanden“ oder „nicht 
bestanden“ bewertet werden, sind mit einer der folgen-
den Punktzahlen und der sich daraus ergebenden Note 
zu bewerten:
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Laufbahnrechtliches 
Bewertungssystem

Bachelor-
Bewertungs-
system

in Punkten in Noten in Worten in Noten

15

14

sehr gut (1) eine den Anforderun-
gen in besonderem 
Maße  entsprechende 
Leistung

1 oder 1,3 

13

12

11

gut (2) eine den Anforderun-
gen voll entsprechende 
 Leistung

1,7 oder 2 
oder 2,3

10

9

8

befriedigend 
(3)

eine im Allgemeinen 
den Anforderungen 
 entsprechende Leis-
tung

2,7 oder 3 
oder 3,3

7

6

5

ausreichend 
(4)

eine Leistung, die 
zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den 
Anforderungen noch 
entspricht

3,7 oder 4

4

3

2

mangelhaft 
(5)

eine den Anforderun-
gen nicht entspre-
chende Leistung, die 
jedoch erkennen lässt, 
dass die notwen digen 
Grundkenntnisse vor-
handen sind und die 
Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden 
könnten

5 
(nicht 
 ausreichend) 

1

0

ungenügend 
(6)

eine den Anforderun-
gen nicht entspre-
chende  Leistung, bei 
der selbst Grund-
kenntnisse so 
 lückenhaft sind, dass 
die Mängel in abseh-
barer Zeit nicht beho-
ben  werden könnten

§ 13 
Hochschulgrad, Laufbahnbefähigung

(1) Mit Bestehen der Hochschulprüfung verleiht die 
Hochschule den Hochschulgrad „Bachelor of Arts“.

(2) Die erfolgreich abgeleistete Hochschulprüfung ver-
mittelt gleichzeitig die Laufbahnbefähigung für den 
Laufbahnabschnitt II des Polizeivollzugsdienstes.

(3) Prüfungsakten sind mindestens vier Jahre aufzube-
wahren.

 Teil 5
Datenverarbeitung

 § 14 
Datenverarbeitung

(1) Die Hochschule kann für Zwecke der Verwaltung und 
des ordnungsgemäßen Studiums Stammdatensätze der 
Studierenden verarbeiten. Ein Stammdatensatz besteht 
aus Matrikelnummer, Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Merkmal der Anonymisierung beziehungs-
weise Pseudonymisierung, Telefonnummer, Anschrift, E-
Mail, Angabe der Einstellungs- und Ausbildungsbe-
hörde, Prüfungsergebnissen, Abschlusszeugnissen sowie 
Angaben zum schulischen und berufl ichen Werdegang. 
Die Hochschule darf die Stammdatensätze dem LAFP 
NRW sowie der jeweiligen Einstellungs- und Ausbil-
dungsbehörde zur Verfügung stellen.

(2) Das LAFP NRW kann für Zwecke der Verwaltung 
und zum Zwecke des ordnungsgemäßen Studiums 
Stammdatensätze der Studierenden verarbeiten. Ein 
Stammdatensatz besteht aus Matrikelnummer, Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Merkmal der Ano-
nymisierung beziehungsweise Pseudonymisierung, Tele-
fonnummer, Anschrift, E-Mail, Angabe der Einstellungs- 
und Ausbildungsbehörde, Ergebnissen des Auswahlver-
fahrens zur Einstellung sowie Prüfungsergebnissen. Das 
LAFP NRW darf die Stammdatensätze der Hochschule 
sowie der jeweiligen Einstellungs- und Ausbildungsbe-
hörde zur Verfügung stellen.

(3) Die Einstellungs- und Ausbildungsbehörden können 
für Zwecke der Verwaltung und des ordnungsgemäßen 
Studiums Stammdatensätze der Studierenden verarbei-
ten. Ein Stammdatensatz besteht aus Matrikelnummer, 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Merkmal 
der Anonymisierung beziehungsweise Pseudonymisie-
rung, Telefonnummer, Anschrift, E-Mail und Prüfungser-
gebnissen. Die Einstellungs- und Ausbildungsbehörde 
darf die Stammdatensätze dem LAFP NRW sowie der 
Hochschule zur Verfügung stellen.

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 verarbeiteten Daten 
sind vier Jahre nach Beendigung des Studiums zu lö-
schen.

Teil 6
Übergangs- und Schlussregelungen

 § 15 
Ausbildung nach bisherigen Regelungen

(1) Für die vor dem Jahr 2016 eingestellten Kommissar-
anwärterinnen und Kommissaranwärter fi nden die §§  8 
und 9 keine Anwendung. In diesen Fällen fi ndet die Aus-
bildungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnabschnitt 
II Bachelor vom 21. August 2008 (GV. NRW. S. 554) in der 
bis zum [Einsetzen: Datum der Verkündung dieser Ver-
ordnung] geltenden Fassung Anwendung.

(2) Für Studierende, die ihre Ausbildung vor dem 1. Sep-
tember 2016 aufgenommen haben und diese

1.  aus den in § 7 Absatz 2 genannten Gründen unterbre-
chen oder 

2.  wegen nicht ausreichender Studienleistung mit dem 
nachfolgenden Einstellungsjahrgang fortsetzen,

richtet sich die Ausbildung und Prüfung nach den Vor-
schriften dieser Verordnung, sofern eine Ausbildung und 
Prüfung nach Absatz 1 nicht mehr möglich ist.

 § 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Ausbildungs- und Prüfungs-
verordnung Laufbahnabschnitt II Bachelor vom 21. Au-
gust 2008 (GV. NRW. S.  554), die zuletzt durch Verord-
nung vom 18. Februar 2021 (GV. NRW. S. 206) geändert 
worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, den 12. Mai 2022

Der Minister des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2022 S. 736
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Dritte Verordnung zur Änderung der
Vergabeverordnung NRW

Vom 23. Mai 2022

Auf Grund des § 11 Absatz 1, 2 und 4 Satz 1 des Hoch-
schulzulassungsgesetzes 2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. 
NRW. S. 830), dessen Absatz 1 durch Artikel 3 Nummer 1 
des Gesetzes vom 3. November 2021 (GV. NRW. S. 1180) 
geändert und dessen Absatz  4 Satz  1 durch Artikel  3 
Nummer  2 Buchstabe a des Gesetzes vom 3. November 
2021 (GV. NRW. S. 1180) eingefügt worden ist, in Verbin-
dung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Zustimmung zum 
Staatsvertrag über die Hochschulzulassung vom 4. April 
2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. S. 830) und in Ver-
bindung mit den Artikeln 12 und 18 Absatz 2 und 3 des 
Staatsvertrages über die Hochschulzulassung vom 4. Ap-
ril 2019 (GV. NRW. S. 830) verordnet das Ministerium für 
Kultur und Wissenschaft:



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 29 vom 30. Mai 2022740

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 13. November 2020 
(GV. NRW. S. 1060), die zuletzt durch Verordnung vom 10. 
Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1417) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Bis einschließlich des Vergabeverfahrens zum 
Wintersemester 2022/2023 wird in der Zusätzli-
chen Eignungsquote und in der Auswahlquote der 
Hochschulen der Grad der Ortspräferenz nach Ar-
tikel  10 Absatz  6 Halbsatz 2 des Staatsvertrages 
bei der Vorauswahl in diesen Quoten nicht berück-
sichtigt.“

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „Sommersemester 
2022“ durch die Angabe „Wintersemester 
2022/2023“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird aufgehoben.

2.  § 24 Absatz 5 Satz 2 wird aufgehoben.

3.  In § 26 Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „Anlage 8“ 
durch die Angabe „Anlage 5“ ersetzt. 

4.  Die Anlagen 5, 6 und 7 werden aufgehoben.

5.  Anlage 8 wird Anlage 5.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 23. Mai 2022

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n
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Achtzehnte Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Bildung von regierungs-

bezirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen 
für Bezirksfachklassen des Bildungsgangs 

Berufsschule an Berufskollegs

Vom 13. Mai 2022

Auf Grund des §  84 Absatz  3 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zuletzt 
durch Gesetz vom 21. Dezember 2010 (GV. NRW. S. 691) 
geändert worden ist, verordnet das Ministerium für 
Schule und Bildung:

Artikel 1

Die Anlage der Verordnung über die Bildung von regie-
rungsbezirksübergreifenden Schuleinzugsbereichen für 
Bezirksfachklassen des Bildungsgangs Berufsschule an 
Berufskollegs vom 14. Juli 2005 (GV. NRW. S.  677), die 
zuletzt durch Verordnung vom 5. Mai 2021 (GV. NRW. 
S. 649) geändert worden ist, erhält die aus dem Anhang 
zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung:

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. Mai 2022

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r 
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Verordnung zur Änderung 
der Notarverordnung NRW

Vom 13. Mai 2022

Auf Grund von § 6 Absatz 2 Satz 2, § 9 Absatz 1 Satz 2, 
§ 25 Absatz 2 Satz 1 und § 112 der Bundesnotarordnung 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
303-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, von denen 
§ 6 Absatz 2 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 4 des Geset-
zes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) neu gefasst, § 9 
Absatz  1 Satz  2 zuletzt durch Artikel  1 Nummer  14 
Buchstabe b des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl.  I 
S. 2154) geändert, § 25 Absatz 2 Satz 1 zuletzt durch Ar-
tikel 1 Nummer 26 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa des 
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl.  I S.  2154) geändert 
und § 112 durch Artikel 3 Nummer 20 des Gesetzes vom 
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2449) neu gefasst worden ist, in 
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Ausführung der 
Bundesnotarordnung vom 18. Mai 1999 (GV. NRW. 
S.  208), die durch Verordnung vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 543) geändert worden ist, verordnet das Ministe-
rium der Justiz:

Artikel 1

Die Notarverordnung NRW vom 5. Oktober 2016 (GV. 
NRW. S. 840) wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu Teil 4 wird wie folgt gefasst:

  „Teil 4
   Gemeinsame Berufsausübung 

von Notarinnen und Notaren“.

 b)  Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

   „§  15 Genehmigungspfl icht für hauptberufl iche 
Notarinnen und Notare“.

 c)  Nach der Angabe zu §  15 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§  15a Genehmigungspfl icht für Anwaltsnotarin-
nen und Anwaltsnotare“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer  3 wird das Wort „hauptberufl icher“ 
durch das Wort „von“ und das Wort „Notare“ 
durch das Wort „Notaren“ ersetzt.

 b)  Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

  „6.  die Bestellung von Notarinnen und Notaren 
sowie die Genehmigung der vorübergehenden 
Amtsniederlegung (§§  12, 48b, 48c, 97 Ab-
satz 3 der Bundesnotarordnung),“.

 c)  Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 7 einge-
fügt:

  „7.  die Entscheidung über den Zugang zu Inhal-
ten notarieller Urkunden und Verzeichnisse zu 
Forschungszwecken, die Form des Zugangs, 
den Schutz von Inhalten beim Zugang und die 
Kosten des Zugangs (§§ 18a bis 18d der Bun-
desnotarordnung),“.

 d)  Die bisherigen Nummern 7 bis 15 werden die 
Nummern 8 bis 16.

 e)  Der folgende Satz wird angefügt:

   „Örtlich zuständig für Entscheidungen nach 
Satz 1 Nummer 7 ist die Präsidentin oder der Prä-
sident des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk 
sich der Sitz der verwahrenden Stelle befi ndet.“

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch das 
Wort „und“ ersetzt.

 b)  In Nummer  4 werden die Wörter „einem anderen 
Amtsgericht“ durch die Wörter „einer anderen No-
tarkammer“ ersetzt und nach der Angabe „Bun-
desnotarordnung)“ das Wort „und“ durch einen 
Punkt ersetzt.

 c)  Nummer 5 wird aufgehoben.

4.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 5a Satz 1“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „§  7 Absatz  1“ 
durch die Angabe „§ 5a Satz 1“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird nach dem Wort „Entscheidung“ 
das Wort „ist“ gestrichen.

 c)  In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „§ 7 Absatz 1“ 
durch die Angabe „§ 5a Satz 1“ ersetzt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

  aa)  In dem Satzteil vor Nummer  1 werden die 
Wörter „§ 6 Absatz 3 Satz 2“ durch die Wörter 
„§ 6 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

  bb)  In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „, Pfl egezeit und Familienpfl ege-
zeit.“ ersetzt.

5.  In §  14 werden die Wörter „§  6 Absatz  3 Satz  2“ 
durch die Wörter „§ 6 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

6.  Die Überschrift zu Teil 4 wird wie folgt gefasst:

 „Teil 4
  Gemeinsame Berufsausübung 

von Notarinnen und Notaren“.

7.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 15
   Genehmigungspfl icht für hauptberufl iche 

Notarinnen und Notare“.

 b)  In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Rheinische“ ge-
strichen.

 c)  Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

  „1.   die vertragliche Vereinbarung über die ge-
meinsame Berufsausübung gegen Bestimmun-
gen des Bundes- oder Landesrechts verstößt, 
dies ist unter anderem dann anzunehmen, 
wenn

   a)  eine Sozia oder ein Sozius sachgrundlos 
nicht gleichberechtigt am wirtschaftlichen 
Ergebnis der Sozietät beteiligt wird,

   b)  einer Sozia oder einem Sozius oder ihren 
oder seinen Hinterbliebenen einmalige oder 
wiederkehrende Versorgungsleistungen ver-
sprochen werden oder

   c)  einer oder einem Dritten eine Beteiligung 
an Gebühren versprochen wird,“.

   d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

    aa)  In Nummer  1 wird nach dem Wort 
„sind“ das Wort „oder“ durch ein 
Komma ersetzt.

    bb)  Nach Nummer  1 wird folgende Num-
mer 2 eingefügt:

     „2.  eine Notarin oder ein Notar die Be-
gründung der gemeinsamen Berufs-
ausübung mit der Amtsnachfolge-
rin oder dem Amtsnachfolger einer 
früheren Sozia oder eines früheren 
Sozius abgelehnt hat, sofern seit 
der Beendigung der Verbindung zur 
gemeinsamen Berufsausübung oder 
der Aufgabe der Nutzung gemein-
samer Geschäftsräume durch die 
früheren Sozien noch keine zwei 
Jahre vergangen sind, oder“.

    cc)  Die bisherige Nummer  2 wird Num-
mer 3.

8.  Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:
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 „§ 15a
  Genehmigungspfl icht 

für Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare

  §  15 gilt für Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare, 
die sich mit am selben Amtssitz bestellten Notarin-
nen und Notaren gemäß § 9 Absatz 1 der Bundesno-
tarordnung zur gemeinsamen Berufsausübung ver-
binden oder mit ihnen gemeinsame Geschäftsräume 
haben, entsprechend. Dritte oder Dritter im Sinne 
des §  15 Absatz  3 Nummer  1 Buchstabe c ist auch 
eine Sozia oder ein Sozius einer in §  9 Absatz  2 
Satz  1 der Bundesnotarordnung genannten Verbin-
dung.“

9.  § 16 wird wie folgt gefasst:

 „§ 16
 Gemeinsame Nutzung von Geschäftsräumen

  Für die gemeinsame Nutzung von Geschäftsräumen 
gelten die §§ 15 und 15a entsprechend.“

10.  § 17 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 werden die Wörter „zur hauptberufl ichen 
Amtsausübung bestellte“ gestrichen.

 b)  In Satz 2 wird das Wort „Rheinische“ gestrichen.

Artikel 2

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 
am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 und 6 bis 10 tritt am 1. August 
2022 in Kraft.

Düsseldorf, den 13. Mai 2022

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 761
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